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6. Verkehrsflächen (gem. § 9 Abs. 1  Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
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15. Sonstige Planzeichen
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Vermesser:

Planung:

Baugrund-
gutachter:

Schall- und
Immissions-
schutz:

Grünordnungs-
planung:Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Großheringen hat in seiner Sitzung am ..............................................., die  Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr.5  "Am Mühlholze" gemäß §2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist am .......................... ortsüblich durch Anschlag an den Verkündigungstafeln der Gemeinde Großheringen 
bekannt gemacht worden.

Großheringen, den ..............................

Der Bürgermeister          ..............................

Abwägung

Die Abwägung der vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentliche Belange erfolgte mit
Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Großheringen am......................... .
Die Mitteilung über das Ergebnis der Abwägung erfolgte mit Schreiben vom ......................... .   
Die Bekanntmachung erfolgte am ......................... ortsüblich durch Anschlag an den Verkündigungstafeln der Gemeinde Großheringen.

Großheringen, den .........................

Der Bürgermeister        ..............................

Ausfertigungsvermerk

Die Übereinstimmung des Inhaltes des Bebauungsplans Nr.5  "Am Mühlholze" der Gemeinde Großheringen mit dem Willen des 
Gemeinderats sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Änderungsverfahrens werden beurkundet.

Großheringen, den ..............................

Der Bürgermeister            ..............................

Planerhaltung

Innerhalb eines Jahres, seit Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungsplans Nr.5  "Am Mühlholze" der Gemeinde Großheringen, 
sind  keine Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und keine beachtliche Verletzungen der 
Vorschriften über die Aufstellung des Bebauungsplans unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB sowie keine beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs gemäß § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB geltend gemacht worden. 

Großheringen , den ..............................

Der Bürgermeister           ..............................

VERFAHRENSVERMERKE

Bebauungsplan Nr. 5 
"Am Mühlholze"

der Gemeinde Großheringen

 Bebauungsplan Nr. 5  
 "Am Mühlholze"

 der Gemeinde Großheringen 

Frühzeitige Träger- und Bürgerbeteiligung

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Benachrichtigung der betroffenen Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden vom Gemeinderat der Gemeinde Großheringen in seiner Sitzung
am ......................... beschlossen.
Die Öffentliche Auslegung des Vorentwurfs und der Begründung wurde am  ......................... ortsüblich durch Anschlag an den 
Verkündigungstafeln der Gemeinde Großheringen bekannt gemacht.
Die Öffentliche Auslegung des Vorentwurfs und der Begründung erfolgte vom  ......................... bis  .........................in der Verwaltung 
der Gemeinde Großheringen. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ......................... unterrichtet und
zur Stellungnahme aufgefordert.

Großheringen, den ..............................

Der Bürgermeister          .............................

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Großheringen hat in seiner Sitzung am......................... die den Bebauungsplans Nr. 5
"Am Mühlholze" in der Fassung vom ........................., bestehend aus Plaqnzeichnung (Teil A) und textlichen Festsetzungen (Teil B) 
beschlossen und die Begründung gebilligt.
Die Bekanntmachung erfolgte am ......................... ortsüblich durch Anschlag an den Verkündigungsstafeln der Gemeinde Großheringen.

Großheringen, den  ..............................

Der Bürgermeister          ..............................

Genehmigung

Der Bebauungsplan wurde der höheren Verwaltungsbehörde gemäß § 246 Abs. 1a BauGB i.V. m. §21 Abs.3 Thüringer Kommunalordnung
am ......................... angezeigt.
Die Höhere Verwaltungsbehörde hat eine Verletzung von Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht.

Großheringen, den .........................

Der Bürgermeister        .........................

Inkrafttreten

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.5 "Am Mühlholze" der Gemeinde Großheringen ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich
am ......................... durch Anschlag an den Verkündigungstafeln der Gemeinde Großheringen bekannt gemacht worden. 
Auf die Frist zur Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wurde dabei hingewiesen. 
Der Bebauungsplan Nr.5 "Am Mühlholze" der Gemeinde Großheringen ist damit am ......................... wirksam geworden.

Großheringen, den ..............................

Der Bürgermeister           ..............................

Katastervermerk

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes mit dem Liegenschaftskataster, nach dem Stand vom ..................... übereinstimmen.

Erfurt, den ..............................

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation          ..............................

Öffentliche Auslegung und Beteiligung TÖB

Der Gemeinderat der Gemeinde Großheringen hat in seiner Sitzung vom  ......................... den Entwurf des Bebauungsplans Nr.5 
"Am Mühlholze" und Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
Die Öffentliche Auslegung des Entwurfs und der Begründung wurde am ......................... ortsüblich Anschlag an den Verkündigungstafeln 
der Gemeinde Großheringen bekannt gemacht.
Die Öffentliche Auslegung des Entwurfs und der Begründung  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom ......................... bis ..........................
in der Verwaltung der Gemeinde Großheringen.
Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben
vom  ......................... .

Großheringen, den .........................

Der Bürgermeister           .........................

Käthe-Kollwitz-Straße 14
99734 Nordhausen
Tel: 03631/ 651 45-00
Fax: 03631/ 651 45-01

Dittelstedter Grenze 3
99099 Erfurt
Tel: 0361/ 34787-0
Fax: 0361/ 34787-77

Spechsart 1
06618 Naumburg
Tel: 03445/ 26 10 28-0
Fax: 03445/ 26 10 28-5

Rubensstraße 27
99099 Erfurt
Tel: 0361/ 38 09 00-50
Fax: 0361/ 38 09 00-51
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1 : 1000

planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO und § 9 BauNVO)

1.1  Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der zeichnerischen Festsetzung als allgemeines
Wohngebiet (gemäß § 4 BauNVO) und als Industriegebiet (gemäß § 9 BauNVO) festgesetzt.

1.2  Im allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 Abs.  2 BauNVO zulässig: 

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe.

1.3  Folgende Nutzungen gemäß § 4 Abs.  3 BauNVO werden im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise 
zugelassen:  

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen,

4. Gartenbaubetriebe.

1.4  Im Industriegebiet gemäß § 9 Abs.  2 BauNVO sind zulässig: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe.

2. Maß der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB, § 16 Abs.  3 BauNVO)

2.1  Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der baulichen
Anlagen fest gesetzt.

2.2  Die Höhen der baulichen Anlagen im allgemeinen Wohngebiet werden mit der Traufhöhe bzw.
Attikahöhe angegeben. Die maximale Traufhöhe, als Schnittpunkte Außenkante Fassade/Oberkante
Dachhaut (Satteldach) bzw. die maximale Attikahöhe (Flachdach) der baulichen Anlagen wird mit 8 m
festgeschrieben. Die untere Bezugshöhe in m ü. NHN ist durch den auf der Planzeichnung eingetragenen
Höhenpunkt festgeschrieben, der sich in kürzester Distanz zum Mittelpunkt der Grundfläche des
geplanten Gebäudes befindet. Befinden sich mehre Höhenpunkte in gleicher Distanz, ist derjenige mit der
geringeren Höhenangabe als Bezugshöhe zu verwenden. Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.

2.3  Die Höhen der baulichen Anlagen im Industriegebiet werden mit der maximalen Höhe der baulichen
Anlagen angegeben. Die maximale Traufhöhe, als Schnittpunkte Außenkante Fassade/Oberkante
Dachhaut (Satteldach) bzw. die maximale Attikahöhe (Flachdach) der baulichen Anlagen wird mit 16 m
festgeschrieben. Die untere Bezugshöhe in m ü. NHN ist durch den auf der Planzeichnung eingetragenen
Höhenpunkt festgeschrieben, der sich in kürzester Distanz zum Mittelpunkt der Grundfläche des
geplanten Gebäudes befindet. Befinden sich mehre Höhenpunkte in gleicher Distanz, ist derjenige mit der
geringeren Höhenangabe als Bezugshöhe zu verwenden.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§  9 Abs.  1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs.  2, § 22 Abs.  4 und § 23 Abs.  3 BauNVO)

3.1  Im allgemeinen Wohngebiet des Bebauungsplangebietes wird eine offene Bauweise festgesetzt
(§ 22 Abs.  2. BauNVO ). Die Gebäude sind mit einem seitlichen Grenzabstand als Einzelhäuser bis max. 50  m
Länge zu errichten.

3.2 Im Industriegebiet des Bebauungsplangebietes wird eine abweichende Bauweise festgesetzt
(§  22 Abs.  2. BauNVO). Die Länge der Gebäude darf 50 m überschreiten.

3.3 Die  überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt (§ 23 Abs. 3 BauNVO ).

4. Flächen für Stellplätze, Garagen, Carports und sonstige Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12, § 14 und § 22 BauNVO)

Diese Festsetzungen beziehen sich ausschließlich auf das allgemeine Wohngebiet des
Bebauungsplangebietes. Für das Industriegebiet werden hierzu keine Festsetzungen getroffen.

4.1  Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig
(§ 12 Abs. 6 BauNVO). Stellplätze gemäß § 12 und § 22 BauNVO sind innerhalb der nicht überbaubaren
Fläche zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Baugrenze zulässig. Garagen und Carports sind mind. 5 m
vom Straßengrundstück zurückzusetzen.

4.2  Nebenanlagen gemäß § 14 Abs.  1 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Fläche in den
rückwärtigen Grundstücksflächen zulässig.

5. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die neu anzulegenden Verkehrsflächen sind der Planzeichnung zu entnehmen. Der Straßenbelag sollte
nach dem Stand der Lärmminderungstechnik glatt ausgeführt werden. Geeignet sind folgende
Straßenbeläge:

1. geriffelter Gussasphalt

2. Splittmastixasphalte SMA 5 nach ZTV Asphalt-StB 07/13

3. Splittmastixasphalte SMA 8 nach ZTV Asphalt-StB 07/13

4. Asphaltbetone ≤ AC 11 nach ZTV Asphalt-StB  07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der
Lie ferk örn ung 1/3

5. Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus AC D LOA nach E LA D

6. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 1 Abs. 4 BauNVO)

6.1  Schutz vor schädlichen Einflüssen – Lärm – im Industriegebiet

Im Industriegebiet (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren
Geräusche, die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L(EK) nach DIN 45691, weder
tags (6:00 Uhr – 22:00  Uhr ) noch nachts (22:00 Uhr – 06:00 Uhr) überschreiten, zulässig.

Teilfläche L(EK), Tag L(EK), Nacht 

Kontingent GI 1.1 71 47 

Kontingent GI 1.2 71 46 

Kontingent GI 1.3 71 45 

Kontingent GI 1.4 70 45 

Kontingent GI 2.1 70 44 

Kontingent GI 2.2 69 43 

Kontingent GI 2.3 69 47 

Kontingent GI 3 70 48 

Kontingent GI 4 70 48 

Kontingent GI 5 70 48 

Die Ausrichtung aller Schallquellen im Industriegebiet sollen möglichst ortsabgewandt in südwestlicher 
Richtung erfolgen.  

Ein Teilgebiet der Industriefläche bleibt gemäß Beschluss des BVerwG 4 BN  45.18 von einer 
Emissionsbeschränkung durch ein Geräuschkontingent ausgenommen. Für die zu errichteten Lärmquellen 
der Anlagen im Industriegebiet der Fläche GI 1.5 gilt die Einhaltung der Bestimmungen der Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm). 

6.2  Schutz vor schädlichen Einflüssen – Lärm – im Allgemeinen Wohngebiet (§ 9 Abs. 1 Nr.  24 BauGB) 

Der Lärmschutzwall um das Industriegebiet GI 2 muss gemäß Zeichnung mit einer Wallhöhe von 8,0 m zum Schutz 
der Wohnbebauung umgesetzt werden. Die unteren Bezugshöhen in m ü. NHN sind die auf der Planzeichnung am 
Fuß des Walls an der Grenzlinie zum Industriegebiet GI 2 eingetragenen Höhenpunkte. Zwischenwerte längs des 
Walls sind linear zu interpolieren.  

Zum Schutz vor schädlichen Einflüssen – Lärm – müssen Gebäude mit einer ruhebedürftigen Raumnutzung 
das erforderliche bewerte Bauschalldämmmaß gemäß Raumart und Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 -1, 
Stand Januar 2018 erfüllen.  

Teilfläche 
Gebiets- 
nutzung 

maßgeblicher 
Außenlärm - 

pegel 
La 

[dB(A)] 

Lärm - 
pegel - 

bereich 

Schall - 
dämmmaß 

R`w res. 
bei Raumart 

Wohnen 

Schall - 
dämmmaß 

R`w res. 
bei Raumart 

Büro  

Weitere 
Maß -

nahmen 

allgemeines Wohngebiet 
WA  60 II 30  – keine 

Industriegebiet 
GI 1.1 75 V – 40 keine 
GI 1.2 75 V – 40 keine 
GI 1.3 75 V – 40 keine 
GI 1.4 70 IV – 35 keine 
GI 1.5 70 IV – 35 keine 
GI 2.1 70 IV – 35 keine 
GI 2.2 70 IV – 35 keine 
GI 2.3 70 IV – 35 keine 
GI 3 70 IV – 35 keine 
GI 4 70 IV – 35 keine 
GI 5 70 IV – 35 keine 

Eine Auflage für eine passive Raumbelüftung im allgemeinen Wohngebiet wird nicht erteilt. Die Fenster 
der Schlafräume sollten zur Absicherung einer guten Nachtruhe nicht in Richtung der Bahn oder in 
Richtung des Industriegebietes ausgerichtet werden.  

grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen 

7. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)

7.1 Allgemeine grünordnerische Festsetzungen

1. Bodenschutz:

Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen errichtet
werden und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der Oberfläche geplant bzw.
erforderlich ist.

2. Dachbegrünung:

Im Industriegebiet gemäß § 9 Abs. 2 BauNVO sind alle Dachflächen anteilig mit 35 % der
Gesamtdachfläche als extensiv begrünte Dachflächen auszubilden und so zu bepflanzen, dass eine
geschlossene Vegetationsfläche gewährleistet ist, die dauerhaft erhalten werden muss.

3. Durchgrünung der Baugebiete (nicht überbaubare Flächen):

Industriegebiet: Innerhalb der nicht überbaubaren bzw. nicht für Nebenanlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 BauNVO  nutzbaren Grundstücksflächen sind

a. auf zusammenhängenden Teilflächen > 100  m² mittels fachgerechter Aussaat einer
standortgerechten Wildsaatgutmischung eine naturnahe Wiese aus heimischen Wildkräutern
und -gräsern anzulegen und dauerhaft extensiv zu pflegen (Mahd 2x / Jahr, Abfuhr des
Mahdguts, die Anlage von gemähten Rasenwegen ist zulässig).

b. je 200  m² nicht überbaubarer Fläche mind. ein Obst- oder Laubbaum-Hochstamm
(regionaltypische, standortgerechte Obst-Sorten bzw. heimische, standortgerechte
Laubbäume gem. Pflanzliste 1) fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Die Gestaltung der Freiräume ist in einem Freiflächengestaltungsplan darzustellen. Dieser ist den 
Objekt - Genehmigungsunterlagen beizufügen.  

Allgemeines Wohngebiet: Je angefangene 200  m² neu in Anspruch genommene Grundstücksfläche, 
sind mindestens ein Obst- oder Laubbaum-Hochstamm (regionaltypische, standortgerechte Obst-
Sorten bzw. heimische, standortgerechte Laubbäume gem. Pflanzliste 1) sowie zwei einheimische, 
standortgerechte Laubsträucher der Pflanzliste 2 anzupflanzen. 

4. Versickerung von Niederschlagswasser / Retention:

Das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen ist über ein getrenntes Leitungsnetz
weitmöglichst auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone (Flächen-, Mulden-,
Mulden/Rigolenversickerung) zu versickern. Unzulässig sind Schacht- bzw. Brunnenversickerung.

Das von anderen Flächen als den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser darf nur dann
versickert werden, wenn sichergestellt ist, dass eine Gefährdung des Grundwassers durch
wassergefährdende Stoffe ausgeschlossen werden kann.

Oberflächenbefestigungen von Zufahrten, Wegen und Stellplätzen innerhalb des Wohngebietes sind
weitmöglichst mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden.

5. Reduzierung der Flächeninanspruchnahme im Allgemeinen Wohngebiet:

Die nach § 19 Abs.  4 Nr. 2 BauNVO zulässige Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten
Grundflächenzahl (GRZ) ist gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO  nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

7.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.  25a BauGB) 

1. Auf den Flächen M 1 (M 1.1 – M 1.8) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sind zur Abschirmung und Durchgrünung des Plangebietes sowie als
Eingriffskompensation naturnahe (freiwachsende), geschlossene, baumüberstandene Gebüsche oder
Hecken in gegeneinander versetzten Reihen zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (ca. 5 %
Bau manteil gem. Pflanzliste 1, ca. 9 % Strauchanteil gem. Pflanzliste 2):

Pflanzabstand Bäume: mind. 8 m

Pflanzabstand Sträucher zwischen den Reihen: 1,5 m

Pflanzabstand Sträucher in der Reihe: 1,5 m

Auf den Flächen M 1.3 – M 1.4  ist  ein Anteil von max. 30  % fremdländischer, aber standortgerechter 
Ziergehölze zulässig. Bei der Pflanzenauswahl ist auf einen hohen ökologischen und ästhetischen Wert 
zu achten (z. B. Bienennährgehölze). 

2. Die als Grünflächen M 2.1 – M 2.2  festgesetzten Flächen sind als extensiv gepflegte Grünanlagen
anzulegen und zu pflegen. Die Anlage umfasst Wiesenflächen, standortheimische Bäume und
Sträucher. Mit Ausnahme erforderlicher Wegeflächen und Sitzplätze (Versiegelungsgrad < 5 % der
Fläche) ist die Errichtung baulicher Anlagen unzulässig.

3. Auf der Fläche M 3 zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind
straßenbegleitend zur Abschirmung und Durchgrünung des Plangebietes sowie als
Eingriffskompensation Obst-Baumreihen mit einzelnen Strauchgruppen als Unterpflanzung sowie
blütenreiche, extensiv zu pflegende Säume aus standortheimischen Gräsern und Kräutern zu pflanzen
bzw. anzulegen und dauerhaft zu unterhalten:

Pflanzabstand Bäume: 10 m

Zwischen den Baumstandorten: 1 Strauchgruppe aus 3 Sträuchern gemäß Pflanzliste 2

Pflanzabstand Sträucher versetzt: 1,5 m

Säume/Unterwuchs: Es sind ausgedehnte Krautsäume (mind. 2 m breit) zu belassen, die nur alle
1-2 Jahre abschnittsweise zu mähen sind. Zulässig ist das Freihalten von Sichtdreiecken und sonstigen
Bereichen, die für die Verkehrssicherung und dem Zugang Anlagen der Ver- und Entsorgung
erforderlich sind.

4. Die als Grünflächen M 4.1 – M 4.4  festgesetzten Flächen sind als extensiv gepflegte Grünfläche teils
mit Bach (Faulgraben mit Grünland oder Staudenfluren feuchter Standorte) anzulegen und zu pflegen.
Die Anlage umfasst Wiesenflächen, standortheimische Sträucher und Bäume. Zulässig sind Anlagen
zur Versickerung (Mulden/Rigolen) sowie technische Bauwerke zur Regenrückhaltung. Es sind
Pflanz en der Pflanzliste 3 anzuwenden.

Für die Maßnahmen ist in Verbindung mit A1 ein gesonderter Freiflächengestaltungsplan inkl.
Pflegekonzept zu erstellen und mit der zuständigen Naturschutz- und Wasserbehörde abzustimmen.

5. Innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Flächen sind Nebenanlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Bau NVO unzulässig.

6. Neu anzupflanzende Gehölze sind zu pflegen, fachgerecht zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Zur Verwendung kommende Pflanzen und Materialien müssen den jeweiligen Qualitätsnormen nach
DIN  18916 entsprechen und fachgerecht gepflanzt werden. Mindestanforderung an die zu pflanzende
Qualität s. Pflanzlisten 1 und 2.

7. Pflanzliste  1 – Laubbäume:

Mindestqualität
Sorbus -Arten: Heister, 3xv., 150-200  cm  

Mindestqualität Hochstamm, Stammhöhe ab 180 cm,  
Obstbäume: Stammumfang 10-12 cm in 1 m Höhe 

Mindestqualität Hochstamm, 2xv.,  
sonst. Laubbäume: Stammumfang 14-16 cm in 1 m Höhe 

– Apfel Malus communis / M. domestica  
(regionaltypische, standortgerechte Sorten) 

– Birne Pyrus communis / P. domestica 
(regionaltypische, standortgerechte Sorten) 

– Elsbeere Sorbus torminalis  

– Feldahorn Acer campestre 

– Hainbuche Carpinus betulus  

– Kirsche Prunus avium  
(regionaltypische, standortgerechte Sorten) 

– Mehlbeere Sorbus aria  

– Pflaume Prunus cerasifera / P. domestica  
(regionaltypische, standortgerechte Sorten) 

– Speierling Sorbus domestica  

– Vogelkirsche Prunus avium 

8. Pflanzliste  2 – Sträucher für freiwachsende Hecken:

Mindestqualität: v. Str. m. B., 3 TR, H = 0,60  m – 1,00  m

– Hartriegel Cornus sanguinea  

– Haselnuss Corylus avellana  

– Heckenkirsche Lonicera xylosteum  

– Liguster Ligustrum vulgare 

– Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

– Salweide Salix caprea 

– Schneeball Virburnum opulus 

– Weißdorn Crataegus monogyna / laevigata 

7.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs . 1 Nr. 20 BauGB)  

1. Auf der Fläche A 1 für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landsch aft ist der kanalisierte Bachlauf des Faulgrabens zu renaturieren.

Hierbei sind:
– vorhandene technische Ufer- und Sohlenbefestigungen rückzubauen,

– verrohrte Abschnitte zu öffnen und naturnah zu gestalten,

– dem Gewässer ein Entwicklungskorridor von mind. 10 m Breite zu gewähren,

– in dem Entwicklungskorridor sind initiale Maßnahmen wie Böschungsaufweitungen,
Belassen/Zulassen von Uferabbrüchen, naturnahe Ausbildung einer Niedrigwasserrinne mit
naturraumtypischem Sohlsubstrat, Anordnung von zusätzlichen Habitatstrukturen wie Totholz,
Anpflanzen von Uferstaudenfluren durchzuführen und

– Eine Bepflanzung des Entwicklungskorridores mit standortgerechten, heimischen Baum- und
Straucharten nach Pflanzliste 3 wird für 20 % der Fläche festgesetzt, die
 Gehölzentwicklung bis maximal 40 % der Fläche ist zulässig, die übrigen Fläche sind in
 Grabennähe als naturnahe Ufervegetation und im Übergang zur landwirtschaftlich genutzten
Fläche als blütenreiche Säume mit standortheimischen Arten auszubilden.

Für die Maßnahmen ist ein gesonderter Freiflächengestaltungsplan inkl. Pflegekonzept zu erstellen 
und mit der zuständigen Naturschutz- und Wasserbehörde abzustimmen.  

2. Pflanzliste  3 – Gehölze der Weichholzaue

Mindestqualität
bei Sträuchern: v. Str. m. B., 3 TR, H = 0,60  m - 1,00  m

Mindestqualität Hei. 2 x v., 150-200; die Verwendung von Steckhölzern und 
bei Bäumen: Setzstangen von Weiden ist zulässig 

– Bruch -Weide Salix fragilis 

– Grau -Weide Salix cinerea 

– Korb -Weide Salix viminalis 

– Purpur -Weide Salix purpurea 

– Schwarz -Erle Alnus glutinosa 

– Schwarz -Pappel Populus nigra 

– Silber -Weide Salix alba 

– Traubenkirsche Prunus padus 

Die Die Verwendung von Arten der Hartholzaue in Anteilen < 10 % der Pflanzenanzahl ist zulässig 
(Arten siehe TLUG (2011): Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von 
Fließgewässern, Maßnahmensteckbrief U6).  

3. Auf der Fläche A 2 für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft sind aus Gründen des Biotopschutzes, zum Erhalt des Landschaftsbildes und als
Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, folgende Maßnahmen durchzuführen
(Ausgleichsmaßnahme):

– Wiederherstellung, Entwicklung und dauerhafter Erhalt von magerem, extensiv genutztem
Grünland (auf 90 % der Fläche)

– Anlage, Entwicklung und dauerhafter Erhalt des vorhandenen Streuobstbestandes durch
Belassen von Totholz sowie Ergänzungspflanzung von mind. 10 Obsthochstämmen nach
Pflanzliste  1

– Anlage und dauerhafter Erhalt von mind. drei Steinriegeln aus regionaltypischem Gestein
(auf 2 % der Fläche)

– Entwicklung eines naturnahen Bachlaufes durch Bereitstellung eines Entwicklungskorridors und
Zulassen von gewässerdynamischen Prozessen

Für Pflanzungen gelten die Maßgaben nach Pkt. 7.2. 

Für die Maßnahme ist ein gesonderter Freiflächengestaltungsplan inkl. Pflegekonzept zu erstellen und 
mit der zuständigen Naturschutz- und Wasserbehörde abzustimmen. 

4. Innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  festgesetzten Flächen sind Nebenanlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 BauNVO unzulässig.

5. Neu anzupflanzende Gehölze sind zu pflegen, fachgerecht zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Zur Verwendung kommende Pflanzen und Materialien müssen den jeweiligen Qualitätsnormen nach
DIN  18916 entsprechen und fachgerecht gepflanzt werden. Mindestanforderung an die zu pflanzende
Qualität s. Pflanzlisten 1 – 3.

6. Externe Ausgleichsfläche A/E1CEF  – Umwandlung von Intensivacker zu Extensivgrünland und
blütenreichen Säumen.

Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahme auf den Flurstücken 519 (Teilfläche), 520, 521/1, 521/2,
522/3  (Teilfläche), 557/4 (Teilfläche) der Flur 5, Gemarkung Mellingen wird über einen
städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB geregelt. Die Umsetzung erfolgt vorgezogen, d. h.
mind. 1 Jahr vor Beginn von Baumaßnahmen im Geltungsbereich.

Die kompensatorisch wirksame Fläche beträgt 95.642 m².

Weitere Details sind dem Maßnahmenblatt im Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan zu
entnehmen.

7.4 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

1. Allen bebaubaren Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die festgesetzten
Kompensationsmaßnahmen nach Pkt. 7.2 und Pkt. 7.3 wie folgt zugeordnet:

– M 1.1  GI 1.1 

– M 1.2  GI 1.2, GI 1.3 

– M 1.3  WA  

– M 1.4, M 1.5, M 1.6, M 1.7, M 1.8  öffentliche Verkehrsfläche 

– M 2.1, M 2.2  WA  

– M 2.2  Flächen für Versorgungsanlagen 

– M 3  öffentliche Verkehrsfläche 

– M 4.1  öffentliche Verkehrsfläche 

– M 4.2, M 4.3, M 4.4  GI 1.4, GI 1.5, GI 3, GI 4, GI 5 

– A 1  GI 1.4, GI 1.5, GI 3, GI 4, GI 5 

– A 2  GI 2.1, GI 2.2, GI 2.3 

– A/E1 CEF  GI 1.1, GI 1.2, GI 1.3,  GI 1.4, GI 1.5, 
GI 2.1, GI 2.2, GI 2.3, 
GI 3, GI 4, GI 5, WA 

Diese Zuordnung erfolgt nach § 1a in Verbindung mit § 9 Abs. 1a und § 135a -c BauGB. 

Die Verteilung der erstattungsfähigen Kosten erfolgt für die Baugebiete anteilig nach Maßgabe der 
zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs.  2 BauNVO).  

bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

8. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO)

Regenerative Energiegewinnung:
Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung sind an Fassaden und auf Dächern generell zulässig.

9. Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen der Baugrundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO)

Flächen zwischen Baugrenzen und Grundstücksgrenzen sind, soweit sie nicht der Erschließung des
Grundstückes dienen, als Vegetationsflächen zu gestalten, mindestens mit einer Rasenmischung anzusäen
und dauerhaft zu erhalten.

Die Gestaltung der Freiräume ist in einem Freiflächengestaltungsplan darzustellen. Dieser ist den
Objekt – Genehmigungsunterlagen beizufügen.

10. Einfriedung (§ 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO)

10.1  Industriegebiet: 
Die erforderlichen Einfriedungen, Objektsicherungsanlagen sind dem Objekt – Genehmigungsanlagen 
beizufügen. Die Einfriedungen sollen so angelegt werden, dass durchgehend bzw. umlaufend ein 
Freihalteabstand von mind. 15 cm über der Geländeoberfläche als Durchlass für Kleinsäuger eingehalten 
wird. Die weitere Art und die Höhe der Einfriedungen sind nicht vorgeschrieben.  

10.2  Wohngebiet: 
Falls Einfriedungen erforderlich sind, sind diese mit einer maximalen Höhe von 1,8 m oder als Hecke aus 
heimischen Gehölzen bis zu einer Höhe von max. 1.80 m zu realisieren. Einfriedungen, die an die 
Straßenverkehrsfläche angrenzen, werden auf eine Höhe von 1,20 m begrenzt. Sichtdreiecke in 
Einmündungsbereichen von Straßen sind zu beachten. 

11. Mülltonnenstandplätze (§ 88 Abs.  1 Nr. 4 ThürBO)

11.1  Industriegebiet: 
Innerhalb des Industriegebietes werden keine allgemeinen Mülltonnenstandplätze vorgeschrieben. 
Mülltonnenstandplätze sind auf den eigenen Grundstücken anzulegen.  

11.2  Wohngebiet: 
Mülltonnenstandplätze auf den Privatgrundstücken sind einzufrieden und blickdicht zu gestalten. 
Eingrünungen beziehungsweise die Bepflanzung mit Klettergehölzen sind empfohlen.  

Hinweise

12. Archäologische Denkmalpflege

Das  Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie ist rechtzeitig im Vorfeld über den Beginn
von Erschließungs- sonstigen Baumaßnahmen zu informieren. Bei Funden im Zusammenhang mit
Erdarbeiten (Scherben, Knochen, Metallgegenstände, Steinwerkzeuge, auffällige Häufungen von Steinen,
markante Bodenverfärbungen, Mauerreste, etc.) ist gem. § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz
unverzüglich das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zu verständigen. Eventuelle Fundstellen
sind abzusichern, die Funde sind im Zusammenhang im Boden zu belassen.

13. Altlasten

Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien (Boden, Wasser, Luft) angetroffen, so ist
das Landratsamt Weimarer Land, Umweltamt, unverzüglich zu informieren und die weitere
Vorgehensweise abzustimmen.

14. Munitionsfunde

Beim Auffinden von Munitionskörpern im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Plangebietes ist
umgehend die örtliche Ordnungsbehörde, zuständige Polizei oder der Kampfmittelräumdienst zu
benachrichtigen.

15. Baugrund

Für d as Plangebiet ist die Erstellung von Baugrundgutachten für die einzelnen Baumaßnahmen durch den
jeweiligen Bauherrn erforderlich, um die Tragfähigkeit und Eignung des Gründungsbereiches zu prüfen.
Die Maßnahmen der Gründungsherstellung, insbesondere die Bodenaustauschmaßnahmen sind
fachtechnisch zu überwachen und mittels laufender Prüfungen zu kontrollieren.

Wenn Geologische Untersuchungen durchgeführt werden sollen, sollen diese unaufgefordert beim
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) angezeigt und abschließend die
Ergebnisse übergeben werden

16. Baulicher Schallschutz

Bei der Planung der Wohngebäude sind die Regelwerke zum Schallschutz vor Außenlärm zu
berücksichtigen.

Auf das vorliegende Schalltechnische Gutachten vom Schallschutzbüro Doose, Stand Februar 2022 wird
verwiesen.

17. Lagerstättengesetz

Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische
Messungen) sowie größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie gemäß
Lagerstättengesetz rechtzeitig anzuzeigen.

18. Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan

Zu beachten sind weiterhin die Hinweise für den Planvollzug gemäß Maßnahmentabelle unter Punkt 3.1.2
Umweltbezogene Maßnahmen aus dem Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan.

Die externe Ausgleichsfläche A/E1CEF – Umwandlung von Intensivacker zu Extensivgrünland und
blütenreichen Säumen wurde im Zeitraum von 09/2019 bis 06/2021 vollständig umgesetzt und ist seit
dem 26.08.2021 behördlich abgenommen.

19. Lufthygiene

Um die Eindringtiefe der Kaltluft im Plangebiet selbst möglichst weit zu ermöglichen (Heranführen
kühlerer Luft bei heißen Wetterlagen im Plangebiet), sollen die geplanten Gebäude mit ihrer längeren
Seite in Fließrichtung (Südwest-Nordost) ausgerichtet werden. Ausgedehnte Einzelgebäude oder
Aneinanderreihung mehrerer Gebäude senkrecht zur Fließrichtung sollen vermieden werden.

20. Baulärm

Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AVV Baulärm vom 19. August 1970) festgesetzten
Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung während der
Tagzeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von
20:00 bis 07:00 Uhr.

21. Normen und technische Vorschriften

Nicht öffentlich zugängliche DIN-Normen und technische Vorschriften, auf die in der Planung Bezug
genommen wird, können auf Anfrage kostenfrei in der Gemeindeverwaltung Großheringen eingesehen
werden.
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PRÄAMBEL
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Großheringen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, beschlossen.

Großheringen, den         ..............................

Der Bürgermeister          ..............................
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(Fassung 06.03.2023)

N163
Hervorheben

N163
Hervorheben

N163
Hervorheben

N163
Kreis

N163
Polygonlinien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Hervorheben

N163
Kreis

N163
Hervorheben

N163
Hervorheben

N163
Hervorheben

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Schreibmaschinentext
Teilfläche M1.1(1.373m²)

N163
Schreibmaschinentext
Teilfläche GI2.2(36.431m²)

N163
Schreibmaschinentext
Gesamtfläche M1.2     (9.353m²)

N163
Schreibmaschinentext
Teilfläche M3(667m²)

N163
Linien

N163
Linien

N163
Linien

N163
Kreis

N163
Kreis

N163
Kreis

N163
Kreis




